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1.) Kenntnisnahme 

 

2.) 

Die Planung wurde im Rahmen eines wettbewerblichen Verfahrens ausgewählt. Die geplante 

Bebauung ist aus verschiedenen Plänen des Vorhabenträgers ersichtlich. Ein Schwarzplan 

verdeutlicht die geplanten Grundflächen der Gebäude in Bezug auf die Umgebungsbebauung. 

Der Schwarzplan wird in der Begründung ergänzt. Der Lageplan stellt die Dachgestaltung der 

der geplanten Bebauung und der Umgebungsbebauung dar. Ansichten der geplanten Gebäude 

mit schematischer Darstellung der jeweils angrenzenden Gebäude sind ebenfalls enthalten.  

 

3.) 

Die Planung wurde im Rahmen eines wettbewerblichen Verfahrens ausgewählt. Auf die 

Ausführungen des Vorhabenträgers zur Plankonzeption und Gestaltung wird verwiesen. Im 

Sinne der Wohnraumschaffung durch Innenentwicklung soll eine bestmögliche Nutzung der 

Fläche erfolgen. Wie bei früheren Sanierungsverfahren erfolgt auch im vorliegenden Fall eine 

Abstimmung detaillierter Vorgaben zur Gestaltung mit dem Sanierungsträger im Zuge der 

Objektplanung auf Ebene der Bauantragserstellung. 

 

4.) 

Der Bebauungsplan sieht eine Dachneigung von 35-40° vor. Im Sinne der Innenentwicklung 

und Wohnraumschaffung wird durch die gewählte Dachneigung eine Wohnnutzung des 

Dachgeschosses ermöglicht. Die Dachfarbe ist im Bebauungsplan nicht verbindlich geregelt, 

so dass eine einheitliche Dachfarbe möglich ist. Eine Gestaltungssatzung im Planbereich und 

der Umgebung existiert nicht. Wie bei früheren Sanierungsverfahren erfolgt auch im vorlie-

genden Fall eine Abstimmung der Farbgebung mit dem Sanierungsträger im Zuge der Ob-

jektplanung auf Ebene der Bauantragserstellung. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass im weiteren Verlauf der Wilhelmstraße (z.B. Wilhelm-

straße 9 und 13, Moltkestraße 29) und auch in westlicher Richtung in der Karlstraße dreige-

schossige Gebäude existieren. Zur Klarstellung werden bestehende Trauf- und Firsthöhen im 

Plan dargestellt. Beim direkt östlich angrenzenden Gebäude Wilhelmstraße 5 handelt es sich 

um ein zweigeschossiges Gebäude. Zur Begrenzung der Höhenentwicklung wird der Grenz-

bau als Flachdach ohne Satteldach vorgesehen. 
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5.) 

Der Bebauungsplan sieht eine Dachneigung von 35-40° vor. Im Sinne der Innenentwicklung 

und Wohnraumschaffung wird durch die gewählte Dachneigung eine Wohnnutzung des 

Dachgeschosses ermöglicht. Die Dachfarbe ist im Bebauungsplan nicht verbindlich geregelt, 

so dass eine einheitliche Dachfarbe möglich ist. Eine Gestaltungssatzung im Planbereich und 

der Umgebung existiert nicht. Wie bei früheren Sanierungsverfahren erfolgt auch im vorlie-

genden Fall eine Abstimmung der Farbgebung mit dem Sanierungsträger im Zuge der Ob-

jektplanung auf Ebene der Bauantragserstellung. 

 

6.) 

Grundsätzlich gilt nach §1 Abs.5 BauGB bei der städtebaulichen Entwicklung der Vorrang 

der Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Dieser Forderung wird mit der vorliegenden 

Planung nachgekommen. 

Das Neuordnungskonzept für das Sanierungsgebiet geht von einer Quartierbildung mit einer 

Durchmischung von Wohnungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und gewerbliche 

Nutzungen unter Einbeziehung der innerörtlichen Grünfläche aus. Das Entwicklungskonzept 

hat eine Bebauung mit vier Baukörpern vorgesehen. 

Die vorliegende Planung nun sieht drei Baukörper vor und greift Richtung Osten tatsächlich 

weiter in die Grünfläche ein, als im Entwicklungskonzept für das Sanierungsgebiet vorgese-

hen. Allerdings werden in der vorliegenden Planung im Vergleich zum Entwicklungskonzept 

rückwärtige Garten- und Grünflächen des Grundstücks Wilhelmstraße 5 von Bebauung frei-

gehalten.  

 

7.) 

Im Bebauungsplan ist die Dachfarbe nicht verbindlich geregelt, so dass eine einheitliche 

Dachfarbe möglich ist. Wie bei früheren Sanierungsverfahren erfolgt auch im vorliegenden 

Fall eine Abstimmung der Farbgebung mit dem Sanierungsträger im Zuge der Objektplanung 

auf Ebene der Bauantragserstellung. Sofern aus denkmalpflegerischer Sicht notwendig, wird 

dieser das Landesdenkmalamt einschalten. Es wird auf die Stellungnahme des Landesdenk-

malamt auf den Seiten 13-15 verwiesen. Zur Dachfarbe wurde keine Stellungnahme abgege-

ben. 
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Siehe Seite 4 dieser Zusammenstellung. 
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Der Entwurf des Vorhabenträgers sieht eine Grenzbebauung als dreigeschossiges Flachdach-

gebäude im Übergang zum Grundstück Wilhelmstraße 5 vor. Zur Ermöglichung dieser Be-

bauung setzt der Bebauungsplan eine abweichende Bauweise fest. Durch die abweichende 

Bauweise ist eine Grenzbebauung zulässig. 

 

Das geplante Gebäude tritt gegenüber der bisherigen Garage in diesem Bereich um ca. 1,5m 

weiter Richtung Wilhelmstraße hervor. Damit wird die im weiteren Verlauf der Wilhelmstra-

ße direkt bis an die Verkehrsfläche heranrückende bestehende Bebauung aufgenommen. Das 

künftige Gebäude direkt am Kreuzungspunkt Wilhelm-/Hauptstraße hingegen wird um ca. 2-

3,5m zurückgenommen, so dass eine nahezu durchgängige Flucht entsteht.  

Der Abstand zwischen geplantem Gebäude und dem heutigen Fahrbahnrand der Wilhelmstra-

ße beträgt ca. 3,4m. Damit ist auch weiterhin eine ausreichende Ausfahrtsicht Richtung Wes-

ten gegeben. Die Ausfahrtsicht Richtung Osten, von der der Verkehr auf der auf der Nordseite 

der Wilhelmstraße her kommt wird durch die Planung nicht berührt. 

Zur Klarstellung werden die an das Plangebiet angrenzenden Verkehrsflächen im Bebauungs-

plan aufgenommen. Die Gliederung der Verkehrsflächen bleibt aber einer gesonderten Aus-

bauplanung überlassen. 

 

Es handelt sich um ein altes Überfahrtsrecht zweier alter Gartengrundstücke, vor dem Bau der 

Wilhelmstraße, die in der ursprünglichen Form so aber nicht mehr existieren. Durch das Recht 

wurde einem rückwärtigen Grundstück die Überfahrt von der Hauptstraße aus eingeräumt. 

Auf den ergänzenden Plan in der Begründung wird verwiesen. Das frühere rückwärtige und 

das belastete Grundstück sind heute durchgängige Grundstücke, die direkt an die Wilhelm-

straße anschließen. Seit dem Bau der Wilhelmstraße existiert somit eine gesicherte öffentliche 

Erschließung des betreffenden Grundstücks, so dass das Recht aus heutiger Sicht gegen-

standslos und aufgrund der bereits in der Vergangenheit veränderten Grundstückssituation 

auch nicht mehr umsetzbar ist.  
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1.) 

Die Planung wurde im Rahmen eines wettbewerblichen Verfahrens ausgewählt und orientiert 

sich bezüglich der Bebauung entlang der Hauptstraße und Schorndorfer Straße auch am Ent-

wicklungskonzept zum Sanierungsgebiet. Der Entwurf des Vorhabenträgers berücksichtigt 

den Drehpunkt, indem die geplante Bebauung von den derzeitigen Verkehrsflächen abgerückt 

wird. Durch die begleitende Baumpflanzung als Gestaltungselement ist der bisherige Verlauf 

der Verkehrsfläche weiterhin ablesbar.  

Parallel zur Vorhabenplanung hat die Gemeinde eine Planung in Auftrag gegeben, die die 

direkt an den Planbereich angrenzenden öffentlichen Flächen der Wilhelmstraße, der Haupt-

straße, den Übergang zur Schorndorfer Straße und des Kreuzungsbereiches Wilhelmstraße, 

Hauptstraße und Karlstraße umfassen. Ziel dieser Planung ist eine auf das Vorhaben abge-

stimmte Gestaltung des öffentlichen Raumes. 

 

 

2.) 

Eine Gestaltungssatzung im Planbereich und der Umgebung existiert nicht. Wie bei früheren 

Sanierungsverfahren erfolgt auch im vorliegenden Fall eine Abstimmung der Farbgebung mit 

dem Sanierungsträger im Zuge der Objektplanung auf Ebene der Bauantragserstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

3.) 

Es handelt sich um Punkt A.6.1. Das Inhaltsverzeichnis der Begründung wurde aktualisiert.  

Auf die Stellungnahme des Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz auf Seite 17 dieser 

Zusammenstellung wird verwiesen. Die Aussagen in der Begründung werden an diese Stel-

lungnahme angepasst. 
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Zu 1. 

Das geplante Geh-/Fahr- und Leitungsrecht zum rückwärtigen Grundstück Schorndorfer 

Straße 8/1 hat eine Breite von 3,9-4,0m. Durch Aufweitung des Geh-/Fahr- und Leitungsrecht 

kann die Zufahrt so ausgebildet werden, dass die Schleppkurven für einen PKW nach den 

geltenden Bemessungsmaßen, nun auch mit Anhänger und ohne Rangieren, sowohl ein- als 

auch ausfahrend eingehalten sind. Das Abbiegen Richtung Garage Schorndorfer Straße 10 mit 

Anhänger ist ohne Nutzung angrenzender Grundstücke möglich. Der weitere Verlauf Rich-

tung Grundstück Schorndorfer Straße 10 zwischen den Gebäuden Schorndorfer Straße 8/1 

und 8/2 wird durch die Planung nicht berührt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese 

Zufahrt schon im Bestand lediglich eine Breite von 3,0m aufweist und durch ein Vordach am 

Gebäudeeingang sogar noch weiter in der lichten Höhe und Breite eingeschränkt ist. 

Auf die ergänzten Pläne mit Schleppkurven in der Begründung wird verwiesen. 

 

Zu 2. 

Frühere Lagepläne weisen auf dem Grundstück drei Stellplätze aus. Zwei südlich des Gebäu-

des 8/1, die nicht realisiert sind und ein Stellplatz im Bereich der künftigen Zufahrt. Dieser 

Stellplatz kann, jedoch künftig in Längsrichtung, unter Einhaltung der Schleppkurven weiter-

hin genutzt werden. Auf die ergänzten Pläne mit Schleppkurven in der Begründung wird 

verwiesen. 

 

Zu 3. 

Die geplante Steigung beträgt im steilsten Bereich ca. 12%. Mit entsprechenden Ausrundun-

gen am Beginn und am Ende der Trasse zur Angleichung an das Höhenniveau des Bestandes 

ist die Befahrbarkeit gegeben. Auf die Schnittdarstellung in der Begründung wird verwiesen.  

 

Zu 4. 

Da es sich lediglich um die Privatzufahrt bzw. den Zugang zu max. 4 Flurstücken handelt 

wird ein Begegnungsverkehr für nicht erforderlich erachtet. Dies war auch früher vor Ab-

bruch des Gebäudes Schorndorfer Straße 6 und der angrenzenden Schuppen nicht möglich. 

Die Zufahrtsbreite betrug ca. 3,5m. 

 

Aufgrund der geplanten Bebauung kann die bisherige Lage des Wege- und Fahrrechts nicht 

beibehalten werden. Um die Erschließung für die Bestandsbebauung von der Erschließung der 

geplanten Bebauung zu trennen wird die künftige Erschließung des Bestandes auf kürzestem 

Wege von öffentlichen Flächen aus, am nördlichen Rand des Plangebietes für sinnvoll erach-

tet.  

Gegenüber der bisherigen größtenteils geradlinigen Zufahrt ergibt sich durch die geplante 

Zufahrt ein anderer Verlauf. Die Befahrbarkeit mit den maßgeblichen Fahrzeugen ist jedoch 

gegeben. Die Zufahrt ist planungsrechtlich durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert. 

Eine dingliche Sicherung im Grundbuch ist vorgesehen. 

 



Gemeinde Reichenbach an der Filsd Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Wilhelmstraße / Hauptstraße“ Zusammenstellung vom 11.07.2019 

Gemarkung Reichenbach Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 Abs.2 BauGB und der Behörden nach §4 Abs.2 BauGB  Seite 8 / 31 
 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

Wegeführung und Maße: 

Den Plänen mit Schleppkurven liegen die im Straßenbau eingeführten Bemessungsmaße 

(Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, FGSV) zugrunde. Darüber hinaus 

wird ein Sicherheitsabstand von beidseitig 20cm berücksichtigt. Bei der Betrachtung der 

Schleppkurven mit Anhänger wurde ein vergleichsweise großer, zweiachsiger Anhänger mit 

einer Länge von 3,5m zugrunde gelegt und der Wendekreis des gesamten Gespanns erweitert.  

Aus planerischer Sicht stellen die verwendeten Maße eine realistische Annahme dar.  

Für die Zufahrt mit PKW ohne Anhänger von der Schorndorfer Straße von Norden kommend, 

wird eine Fahrweise mit 10 km/h angenommen. Da die Zufahrt auch als Zugang dient und 

sich der Zugang zum Gebäude Schorndorfer Straße 8/1 schon heute direkt an der Zufahrt 

befindet, sollte ein schnelleres Befahren aus Sicherheitsgründen ohnehin nicht erfolgen. Die 

Schleppkurven für PKW mit Anhänger gehen von Lenkbewegungen im Stand aus und erfor-

dern eine genaue Fahrweise. Da die Zufahrt mit Anhänger nicht als Regelfall angenommen 

wird, wird diese Annahme der Fahrweise für ausreichend erachtet. Für die Ermöglichung 

einer schnelleren Fahrweise müsste die Zufahrt deutlich erweitert werden. 

 

Für Fahrzeuge mit größeren Maßen, als die den Schleppkurven zugrunde liegenden Bemes-

sungsmaßen, ist eine Befahrbarkeit nicht ausgeschlossen. Jedoch ist dann mit Rangiervorgän-

gen in den Kurvenbereichen zu rechnen. Für das zu erwartende, nicht regelmäßige Befahren 

mit größeren Fahrzeugen wird dies für hinnehmbar erachtet. 

 

Feuerwehrzufahrt: 

Nach LBOAVO ist für Bestandsgebäude, die weniger als 80 m von einer öffentlichen Ver-

kehrsfläche entfernt sind ein Zugang für die Feuerwehr ausreichend, sofern für den 2. Ret-

tungsweg nicht über 8m angeleitert werden muss. Dies ist bei den bestehenden Gebäuden 

Schorndorfer Straße 8/1 und 10 mit den genehmigten Nutzungen nicht erforderlich. Die Flä-

che für Geh-, Fahr- und Leitungsrecht ist als Feuerwehrzugang geeignet. 

 

Wege- und Fahrrecht: 

Aufgrund der geplanten Bebauung kann die bisherige Lage des Wege- und Fahrrechts nicht 

beibehalten werden. Um die Erschließung für die Bestandsbebauung von der Erschließung der 

geplanten Bebauung zu trennen wird die künftige Erschließung des Bestandes auf kürzestem 

Wege von öffentlichen Flächen aus, am nördlichen Rand des Plangebietes für sinnvoll erach-

tet.  

Gegenüber der bisherigen größtenteils geradlinigen Zufahrt ergibt sich durch die geplante 

Zufahrt ein anderer Verlauf. Die Befahrbarkeit mit den maßgeblichen Fahrzeugen ist jedoch 

gegeben. Die Zufahrt ist planungsrechtlich durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert. 

Eine dingliche Sicherung im Grundbuch ist vorgesehen. 
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Aufgrund der geplanten Bebauung kann die bisherige Lage des Wege- und Fahrrechts nicht 

beibehalten werden. Um die Erschließung für die Bestandsbebauung von der Erschließung der 

geplanten Bebauung zu trennen wird die künftige Erschließung des Bestandes auf kürzestem 

Wege von öffentlichen Flächen aus, am nördlichen Rand des Plangebietes für sinnvoll erach-

tet.  

Gegenüber der bisherigen größtenteils geradlinigen Zufahrt ergibt sich durch die geplante 

Zufahrt ein anderer Verlauf. Die Befahrbarkeit mit den maßgeblichen Fahrzeugen ist jedoch 

gegeben. Eine dingliche Sicherung im Grundbuch ist vorgesehen. 

 

Die notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen können im Zuge des Neubaus in der neuen 

Zufahrt verlegt werden. 
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Das Planungserfordernis (§1 Abs.3 BauGB) ergibt sich aus dem derzeit bestehenden Wohn-

raummangel und den Ergebnissen der Untersuchungen zum Sanierungsgebiet, die eine ent-

sprechende Quartiersentwicklung vorsehen.  

Auf die Stellungnahme des Verband Region Stuttgart auf Seite 15 dieser Zusammenstellung 

wird verwiesen. Demnach stehen Ziele der Regionalplanung der Planung nicht entgegen.  

Der Forderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§1 Abs.5 BauGB) mit dem 

Vorrang der Innenentwicklung wird durch das vorliegende Verfahren zur Aktivierung von 

Bauflächen im Innenbereich nachgekommen. 

§1a Abs.2 BauGB fordert den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden und 

ebenfalls den Vorrang der Innenentwicklung, die im vorliegenden Fall umgesetzt werden soll.  

 

Nach Plansatz 2.4.3.2.8 des Regionalplanes sind Agglomerationen von Einzelhandelsbetrie-

ben in den Ortskernen aller Gemeinden zulässig. Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes 

jedoch ist zu gewährleisten, dass zulässige Agglomeration von Einzelhandelsbetrieben keine 

schädlichen, überörtlichen Wirkungen, insbesondere auf die zentralörtlichen Siedlungs- und 

Versorgungskerne anderer Gemeinden oder deren Ortskerne entfaltet. 

Die Planung sieht eine geringfügige Erweiterung des Kernbereiches, aber innerhalb des fest-

gelegten zentralen Versorgungsbereichs vor. Dieser wird nicht erweitert. Geplant sind zwei 

kleinere Gewerbeeinheiten. Eine Großflächigkeit der Einheiten, sofern tatsächlich Einzelhan-

delsbetriebe realisiert werden sollen, ist nicht zu erwarten. Daher werden auch keine schädli-

chen Auswirkungen erwartet. 
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Es wurde eine Habitatstrukturanalyse durch den Biologen Peter Endl gefertigt. Aufgrund 

dieser wurden weitere Untersuchungen der noch bestehenden Gebäude im Planbereich hin-

sichtlich gebäudebewohnender Vögel und Fledermäuse erforderlich. Die Untersuchungen sind 

abgeschlossen. Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung kommt zum Ergebnis, dass keine 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten und keine Maßnahmen erforderlich 

sind. 
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Die Stellungnahme wurde dem Vorhabenträger weitergeleitet. Entsprechende Voruntersu-

chungen wurden in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt durchgeführt. Es liegt ein Be-

richt der Sondierungen vor.  

Auf der gesamten Untersuchungsfläche wurden gut erhaltene Spuren mittelalterlicher, neu-

zeitlicher und moderner Besiedlung dokumentiert. 

Das Landesdenkmalamt prüft derzeit ob weitere Grabungen im Vorfeld der Bauausführung 

notwendig sind. Sofern dies der Fall sein sollte, wird eine Abstimmung des Baubeginns mit 

dem Landesdenkmalamt empfohlen.  

Die Begründung wird um die Aussagen der Stellungnahme ergänzt. 
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Kenntnisnahme 
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Kenntnisnahme 

 

Die Aussagen in der Begründung zur Hochwassergefahr werden entsprechend der Stellung-

nahme angepasst. 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis auf das Hochwasserrisikogebiet (HQextrem) wird im Textteil zur 

Klarstellung ergänzt. 

 

 

Eine Starkregenuntersuchung für die Gemeinde Reichenbach wird derzeit durchgeführt. Er-

gebnisse liegen jedoch noch nicht vor. Starkregenabfluss ist hauptsächlich auf den öffentli-

chen Verkehrsflächen zu erwarten. Durch entsprechende Aufkantungen und Festlegung der 

Höhenlage der Bebauung kann das Überschwemmungsrisiko im Starkregenfall minimiert 

werden. 

 

Der Planbereich mit noch bestehenden und früher bestehenden Gebäuden wird bislang über 

die bestehende Mischwasserkanalisation entwässert. Dementsprechend wird auch künftig von 

einer Mischentwässerung ausgegangen. Ein getrennter Regenwasserkanal ist weder in der 

Wilhelmstraße noch in der Hauptstraße verlegt. 

 

Eine entsprechende Festsetzung zur Begrünung von Flachdächern ist im Textteil bereits ent-

halten. 

 

Die Dachbegrünung ist im Textteil festgesetzt. Daher wird die Ausführung auch angenom-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis im Textteil wird entsprechend angepasst. 
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Aufgrund der Ergebnisse der Habitatstrukturanalyse wurden weitere Untersuchungen der 

noch bestehenden Gebäude im Planbereich hinsichtlich gebäudebewohnender Vögel und 

Fledermäuse durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weiteren Untersuchungen sind abgeschlossen. Die zwischenzeitlich erstellte spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung kommt zum Ergebnis, dass keine artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände zu erwarten sind und keine Maßnahmen erforderlich sind. 
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Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz hat im Vorfeld der Planungen mitgeteilt, dass 

es im Planbereich keine Eintragungen im Altlasten- und Bodenschutzkataster gibt. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Planbereich mit noch bestehenden und früher bestehenden Gebäuden wird bislang über 

die bestehende Mischwasserkanalisation entwässert. Dementsprechend wird auch künftig von 

einer Mischentwässerung ausgegangen. Ein getrennter Regenwasserkanal ist weder in der 

Wilhelmstraße noch in der Hauptstraße verlegt. 
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Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Die Gebäude sind in der Zwischenzeit abgebrochen und werden daher nicht mehr dargestellt. 

 

 

 

 

Der Plan wird zur Klarstellung entsprechend ergänzt. 

 

 

 

Die Angaben werden ergänzt. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Dies ist im Detail Gegenstand der Ausbauplanung der Wilhelm- und Hauptstraße. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 



Gemeinde Reichenbach an der Filsd Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Wilhelmstraße / Hauptstraße“ Zusammenstellung vom 11.07.2019 

Gemarkung Reichenbach Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 Abs.2 BauGB und der Behörden nach §4 Abs.2 BauGB  Seite 22 / 31 
 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

 

 

 

 

Der Textteil enthält die Aufhebung der bisherigen Festsetzungen. Durch den Satzungsbe-

schluss des vorliegenden Bebauungsplanes treten damit die bisherigen Regelungen außer 

Kraft. Zur Klarstellung kann ein gesonderter Aufhebungsbeschluss gefasst werden. 

 

 

 

 

Die öffentlichen Verkehrsflächen Hauptstraße, Wilhelmstraße und Schorndorfer Straße wer-

den zur Klarstellung ergänzt. 
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Der Bebauungsplan setzt zur Klarstellung der Abgrenzung öffentlicher Erschließungsflächen 

und privater Bauflächen die öffentlichen Verkehrsflächen fest. Die Gliederung dieser Flächen 

bleibt den weiteren Planungen vorbehalten.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und werden im Zuge der weiteren Verkehrs-

planung geprüft  
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Kenntnisnahme 
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Die Hinweise werden im Textteil ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Empfehlung zur Erstellung eines objektbezogenen Baugrundgutachtens ist im Textteil 

bereits enthalten.  
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Die Leitungen sind bekannt und im Plan bereits nachrichtlich eingetragen. Sofern die Leitun-

gen im Bereich der geplanten Bebauung liegen müssen diese im Zuge der Bauausführung 

verlegt werden. Dies betrifft insbesondere die Hausanschlussleitungen zum Gebäude Schorn-

dorfer Straße 8/1.  

Bei der Fläche entlang der Hauptstraße und der Schorndorfer Straße, in der die Leitungen 

liegen, handelt es sich auch bislang trotz abweichendem Ausbau nicht um die Fläche des 

Straßenflurstücks.  

Im Zuge der Baumaßnahmen in der Hauptstraße wird geprüft, ob die Telekom-Leitungen in 

öffentliche Flächen verlegt werden oder in der im Plan festgesetzten Fläche für Leitungsrecht 

verbleibt. 
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Kenntnisnahme 
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Die Leitungen sind bekannt und im Plan bereits nachrichtlich eingetragen. Sofern die Leitun-

gen im Bereich der geplanten Bebauung liegen müssen diese im Zuge der Bauausführung 

verlegt werden. Dies betrifft insbesondere eventuelle Hausanschlussleitungen zum Gebäude 

Schorndorfer Straße 8/1.  

Im Zuge der Baumaßnahmen in der Hauptstraße wird geprüft, ob Bestandsleitungen verlegt 

werden müssen oder verbleiben könne.  

Eine Detailabstimmung erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung und Bauausführung. 
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Folgende Stellen haben eine Stellungnahme abgegeben, 
jedoch keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen: 
 

- Gemeinde Baltmannsweiler 
- Gemeinde Hochdorf 

 
 
Folgende Stellen wurden ebenfalls am Verfahren beteiligt, 
haben jedoch bis Ablauf der Auslegungsfrist keine Stel-
lungnahme abgegeben: 
 

- Gemeinde Lichtenwald  
- Stadt Ebersbach 
- Stadt Plochingen 
- Stadt Wernau 
- IHK Region Stuttgart 
- NetzeBW 
- Landesnaturschutzverband BW 
- VVS Stuttgart 

 

  

 


